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Einleitung 

1. Vorbemerkungen 

1 Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) legt in diesem IDW Prü-
fungsstandard die Berufsauffassung dar, nach der Wirtschaftsprüfer als Abschluss-
prüfer unbeschadet ihrer Eigenverantwortlichkeit Konzernabschlussprüfungen pla-
nen und durchführen (vgl. Tz. A1); dies umfasst die Zusammenarbeit mit Prüfern 
von Teilbereichen, deren Rechnungslegungsinformationen in den Konzernabschluss 
bzw. Konzernlagebericht (im Folgenden auch: Konzernabschluss) einbezogen wer-
den (im Folgenden: Teilbereichsprüfer; zur Definition vgl. Tz. 9c)). Neben Zielset-
zung (Abschn. 2.), Definitionen (Abschn. 3.) und Anforderungen (Abschn. 4. bis 13.) 
enthält dieser IDW Prüfungsstandard Anwendungshinweise und sonstige Erläute-
rungen (Tz. A1 ff. und Anhänge)2. 

2 Bei einer Konzernabschlussprüfung umfasst das Prüfungsrisiko3 auch das Risiko, 
dass für den Konzernabschluss wesentliche falsche Angaben in der Rechnungsle-
gung eines Teilbereichs weder durch den Teilbereichsprüfer noch durch das Kon-
zernprüfungsteam aufgedeckt werden. Dieser IDW Prüfungsstandard erläutert des-
halb die besonderen Sachverhalte, die der Konzernabschlussprüfer bei der Planung 

                                                 
2 Die Anwendungshinweise und sonstigen Erläuterungen (einschließlich der Anhänge) enthalten weiterführende 

Hinweise zu den Anforderungen dieses Standards sowie zu deren Umsetzung. Insbesondere können sie 

 a) genauer erläutern, was eine Anforderung bedeuten oder abdecken soll; 

 b) Beispiele für Prüfungshandlungen enthalten, die unter den gegebenen Umständen geeignet sein können. 

 Obwohl solche erläuternden Hinweise keine Anforderung darstellen, sind sie für die richtige Anwendung der 
Anforderungen dieses Prüfungsstandards relevant. 

3 Das Prüfungsrisiko setzt sich aus den Fehlerrisiken und dem Risiko zusammen, dass der Prüfer wesentliche 
Fehler in der Rechnungslegung nicht entdeckt (Entdeckungsrisiko). Fehlerrisiken beinhalten inhärente Risiken 
und Kontrollrisiken; vgl. IDW Prüfungsstandard: Feststellung und Beurteilung von Fehlerrisiken und Reaktio-
nen des Abschlussprüfers auf die beurteilten Fehlerrisiken (IDW PS 261 n.F.) (Stand: 01.03.2012), Tz. 5 ff. 


